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1. Allgemeine Verwattungs-Sachen.

Bekanntmachung.
Laut Mittheilung der Königlich preußischen Bezirksregierung zu Oppeln ist die Rinderpest in Scharley,
Kreis Beuthen, und in Radzionkau, Kreis Tarnowitz, amtlich konstatirt worden.

In Scharley sind in einem Gehöfte 2 Stück Rindvieh an der Seuche gefallen, 2 Stück Rindvieh
und 2 Schafe getödtet worden; in Radzionkau sind in zwei Gehöften 2 Stück Rindvieh gefallen, 5 Stück
Rindvieh und 2 Ziegen getödtet worden.

Die in dem Gesetze vom 7. April 1869 (Bundes-Gesetzblatt S. 105) und der Instruktion vom
9. Juni 1873 (Reichs-Gesetzblatt S. 147) vorgesehenen Sicherheitsmaßregeln sind sofort nach Konstatirung
der Seuche zur Ausführung gelangt.

Auch sind die Schlachtviehmärkte zu Breslau, Dresden, Verlin und Hamburg-Altona bis
auf weiteres gegen den Abtrieb lebender Wiederkäuer gesperrt worden.

Die Ermittelungen über die Art der Einschleppung der Krankheit haben zu einem bestimmten Er-
gebnisse noch nicht geführt.

Berlin, den 26. Juli 1877.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

Hofmann.
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